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RS OGH 1987/5/5 4Ob390/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1987

Norm

ZPO §41 A1

Rechtssatz

Eine Zuerkennung von Zinsen zu den Verfahrenskosten kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil der

Kostenersatzanspruch grundsätzlich nur aus dem Prozeßrecht (§§ 41 : ZPO) abgeleitet wird und dort abschließend

geregelt ist. Im Prozeßkostenrecht sind aber Zinsen nicht vorgesehen.
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